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Gemeindevertretung Grünheide (Mark)        Grünheide (Mark), 23.08.2023 
Fraktion bürgerbündnis 
Gemeindevertreter Herr Thomas Wötzel, Herr Andre‘ Runge, Herr Ulrich Kohlmann 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
An 
Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Berlin,  
Steglitzer Damm 117,  
12169 Berlin  
 
An 
Gemeinde Grünheide (Mark) 
Am Marktplatz 1 
15537 Grünheide (Mark) 
 
 
 
 
 
Ergänzende Stellungnahme und Einwendungen  
Auslegung und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren 
für das Bauvorhaben „Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse“, Strecke(n): 
Berlin Ostbahnhof – Frankfurt (Oder) Streckennummer(n) 6153 von km: 27,180 – 
31,665 https://www.uvp-portal.de/de/node/3379 
 
Die Fraktion bürgerbündnis mit ihren Mitgliedern Herr Thomas Wötzel, Herr Andre‘ 
Runge und Herr Ulrich Kohlmann haben am 08.08.2023 in der Gemeindeverwaltung die 
Stellungnahme und Einwendungen zum Planfeststellungsverfahren (PFV) „Auslegung 
und Unterrichtung der Öffentlichkeit zum Planfeststellungsverfahren für das 
Bauvorhaben „Bahnhof und Verkehrsstation Fangschleuse“, Strecke(n): Berlin 
Ostbahnhof – Frankfurt (Oder) Streckennummer(n) 6153 von km: 27,180 – 31,665 
https://www.uvp-portal.de/de/node/3379 gegen Empfangsbekenntnis bei der 
Bauamtsleiterin der Gemeinde Grünheide (Mark) abgegeben. 
 
Ergänzend zu diesen Stellungnahmen/Einwendungen/Anträgen führen wir zu unserem 
dort gestellten Antrag 1 ergänzend weiter aus. 
 
Unterlage 1/Erläuterungsbericht - zu Seite 12 ff – Varianten und 
Variantenvergleich 
 
Es wird bemängelt, dass der Satzungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Plan 13 
„Freienbrink Nord“ zwar mehrfach erwähnt ist, aber der dort zugrundeliegende 
Fachbeitrag Verkehr mit den Ausführungen  zum Schienenverkehr, der insbesondere 
die Lage zum werkinternen Güterbahnhof festlegt, keine Beachtung findet.  
 
Es wird stattdessen ausgeführt, Zitat Seite 11:  
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Unterlage 15/Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Weiter wird hierzu ausgeführt, Zitat Seite 15/16: 

 

 
 
Unterlage 16/UVP  
Seite 17, Zitat: 

 
 
Ein B-Plan 60 existiert nicht. Insofern fußt der o.g. Planfeststellungsantrag vom 
17.05.2023 auf einer Fiktion (Anlage Bekanntmachung vom 21.03.2023, siehe unser 
Schreiben Posteingang 08.08.2023). 
 
Weil die Antragstellerin dieses PFV wiederholt Bezug auf Inhalte und Funktionen des B-
Plan 60 nimmt, haben wir in alle Stellungnahmen dieses B-Plan-Verfahrens 
Akteneinsicht nach §29 BbgKverf und Herr Kohlmann als Ortsbeiratsmitglied nach AIG 
Brandenburg verlangt. Beide Anträge wurden von der Verwaltung der Gemeinde (Mark) 
abgelehnt, mit der Begründung, dass die Verwaltung erst im 4. Quartal Einsicht 
gewähren will. Gleichzeitig erklärt sie, dass sie für das PFV Bauvorhaben >Bahnhof 
und Verkehrsstation Fangschleuse<  nicht zuständig sei. Sie verweist auf das EBA. 
(Anlagen). 
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